
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 207
und 

20. Änderung des Flächennutzungsplanes

Betrieb K.-H. Schultze, Jeringhave
KFZ-Betrieb (KFZ-Verwertungen (ausschließlich Demontagen und Trockenlegungen), Reparatur + Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen)
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Luftbild
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Planungsfläche 

(rot umrandet)

Ausschnitt aus dem 
Flächennutzungsplan



Zum Betrieb:

• Der Betrieb besteht seit über 40 Jahren 
an  diesem Ort. 

• Bis 1999 erfolgten hier neben KFZ-
Reparaturen auch Demontagen 
(Verwertungen), die 1999 vom LK FRI 
untersagt wurden.

• Die Demontagen erfolgen seither 
ausschließlich in Linswege (Stadt 
Westerstede). Dieser Betrieb ist vom TÜV 
zertifiziert.  

• In der Vergangenheit gab es  
Bodenkontaminationen, die in einem 
Gutachten nachgewiesen wurden und im 
Jahre 2000 weitgehend beseitigt wurden.

• Die Arbeiten, die im Betriebsteil 
Jeringhave jetzt durchgeführt werden, 
beschränken sich ausschließlich auf KFZ-
Reparaturen und den Handel von 
Gebrauchtfahrzeugen.
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Bestandsplan
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Umfang der betrieblichen 

Vorhaben:

• Erschließung von der K 104,

• Neubau einer Werkhalle 15/25 m,

• Abbau der nördlichen kleinen 
Nissenhalle  und Aufstellung 
südlich der bestehenden   
größeren Wellblechhalle   
(Nutzung als Garage für Old-
timer), 

• die größere Nissenhalle dient 
ausschließlich  als Materialla-

ger,

• Lagerfläche für Alt-KFZ ( ca.    

90 m² im Winkel beider Well-
blechhallen,

• Aufstellfläche für Gebraucht-
fahrzeuge im nördlichen Be-

reich des Plangebietes und

• Schaffung einer Umfahrt sowie 
das

• Betriebsinhaber-Wohnhaus als 
Bestand

Künftiger  Vorhaben- u. Erschließungsplan



Festsetzungen zum Verkehrslärmschutz:

• Es gelten erhöhte Anforderungen des 
Schallschutzes von schutzbedürftigen 
Räumen (Schlaf- Wohnräume und Büros 
in den LPB III und IV.

• Einhaltung von Luftschall-Dämmmaßen  
in den LPB III und IV lt. Tabelle.

• Für Außenbauteile auf der 
schallquellenabgewandten Seite können 
um 5 dB(A) verminderte Werte 
angesetzt werden.  

• Werden schutzbedürftige Räume in 
den LPB III und IV errichtet, muss das 
erforderliche Gesamtschalldämmung 
auch im Lüftungszustand sichergestellt 
werden.

• In den LPB III und IV dürfen 
Außenwohnbereiche nur auf der 
schallquellenabgewandten Seite 
errichtet werden, es sei denn, sie 
werden durch eine mind. 2 m hohe 
Mauer abgeschirmt.
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Lärmpegelbereich Maßgeblicher 

Außenlärmpe

gel dB(A)

Erforderliches, bewertetes, 

resultierendes Schalldämm-Maß 

R´w,res

Wohn-, 

Schlafräume

Büroräume

I < 55 30 --

II 56 - 60 30 30

III 61 - 65 35 30

IV 66 - 70 40 35

V 71 - 75 45 40



Zeichnungsänderun-

gen oder –

ergänzungen: 

• Sichtdreiecke 200 / 
15 m,

• Lärmpegelbereiche 
(LPB II bis V),

• Vergrößerung der 
überbaubaren
Fläche  für das 
Betriebsleiterwohn-
haus (120 m²) und

• Flächentausch (120 
m²) mit der 
Maßnahmenfläche 
zur  besseren 
Flächennutzung im 
Fall eines möglichen 
Wiederaufbaus bzw. 
Neubaus.
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Planungsziele:

• Die planungsrechtliche Absicherung 
und die Zusammenlegung beider 
Betriebsteile an diesem Standort. 

• Das Einräumen einer bestimmten 
Betriebsentwicklung .

• Kein Verdichten oder Shreddern von 
Altfahrzeugen.

• Die Obergrenzen der Entwicklung 
liegen bei  der Verwertung 
(Demontagen) von max. 250 KFZ/Jahr 
und einer max. Lagerfläche von 1.000 
m². Sie bilden ugleich die gesetzlichen 
Obergrenzen, für deren Überschreitung 
sonst die 4. BImSchV anzuwenden wäre.  

• Verbesserung der Belange von Natur 
und Landschaft gegenüber dem 
derzeitigen Zustand (Derzeit wird 
nahezu 85 % der Fläche betrieblich 
genutzt). 
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Biotope im Plangebiet



Ende der Präsentation
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